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Ihre Ansprechpartnerin: Yvette.Pfau@sksd.de,  0351 43835-19 I Es gelten die AGB des SKSD

Zu allen neuen Veranstaltungen, neuen Terminen und Last-Minute-Angeboten können Sie sich auf www.sksd.de  informieren.

-	 Web-Seminar: Die rechtssichere Organisation 
der Vollstreckung in der Kommune

	

Zielgruppe	 Mitarbeiter:innen der Kommunalverwaltungen, die im  Anordnungs- und  
Mahnwesen sowie im Vollzug der Vollstreckung tätig sind oder tätig werden 
sollen. 	

Ihr Nutzen	 Sind Sie manchmal unsicher bzw. haben Sie Fragen bei der ordnungsge-
mäßen Vorbereitung einer Vollstreckung?

	 In diesem Seminar erlangen Sie Sicherheit im Hinblick auf Bestehen bzw. 
Duchsetztbarkeit der Forderungen und Sie werden anstehende Vollstreckun-
gen rechtssicher vorbereiten.

Inhalt	 1.	 Aktuelle Rechtslage zum Vollstreckungsvorgang
	 2.	 Erklärung der Unterschiede zwischen öffentlich-rechtlichen und privat-

rechtlichen Forderungen 
	 3.	 Wie wird die Vollstreckung festgesetzt und anschließend durchge-

setzt?
	 4. 	 Welche Vollstreckungsmaßnahmen gibt es und welche sind sinnvoll 

im Verhältnis zur Forderung?
	 5.	 Wer ist der richtige Empfänger der Forderung und wie stelle ich ord-

nungsgemäß zu?
	 6.	 Kontenabfragen - Wo und Wie?
	 7.	 „Fallstricke“
	 8.	 Wann ist eine Forderung verjährt?
	 9.	 Haftungsfragen
	 10.	Umgang mit Dauerschuldnern
	 11.	 Gibt es eine Reihenfolge der Tilgung von Forderungen und wie lässt 

sich diese erklären?
	 12.	Stundung, Erlass, Niederschlagung
	 13. 	Platz für Ihre Fragen

Hinweis 	 Ihre Teilnahme erfolgt über Zugangsdaten für unsere Lernwelt, die Sie 
	 mit Ihrer Erstanmeldung zu einem Web-Seminar beim SKSD erhalten.

Dozent	 Matthias Wiener, VFW, AL Finanzbuchhaltung Dessau-Roßlau, Hochschul-
dozent für Öffentliche FW und Kommunalrecht HS Harz, Fachberater des 
Fachverbandes der Kommunalkassenverwalter LSA

Nummer	 web-D-03-14/26

Termin	 17. März 2026 von 09:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr

Entgelt	 155,00 €	 Mitglieder des Zweckverbandes
	 202,00 €	 Nichtmitglieder


